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BGH-Urteil: Vermieter gestärkt bei
Abrechnung von Kautionen für Schäden

Der BGH stärkt Vermieter bei der Abrechnung von
Kautionen für Schäden - Praktische Implikationen und
Rechtsfolgen für Mieter und Mietersherren. Lesen Sie

mehr.

Das Recht der Mieter: Klarheit bei
Schadensabrechnungen von Kautionen

Immer wieder entbrennt ein Streit zwischen Mietern und
Vermietern über die Verwendung von Kautionen nach dem
Auszug der Mieter. Das Bundesverfassungsgericht (BGH) hat in
einem aktuellen Fall eine Entscheidung getroffen, die für beide
Seiten wichtige Konsequenzen hat.

Bedingungen und Ausnahmen des Urteils

Der BGH gab kürzlich bekannt, dass Vermieter
Schadensersatzansprüche von der Kaution abziehen dürfen,
auch wenn sie das Recht der Rechtsbehelfsabschlagsansprüche
nicht rechtzeitig innerhalb der Verjährungsfrist geltend gemacht
haben (VIII ZR 184/23). Dieses Recht erlaubt es Vermietern, eine
finanzielle Entschädigung für Schäden zu verlangen, anstatt die
Reparaturen durchzuführen.

Nach der üblichen Regel haben Vermieter sechs Monate Zeit,
um Schadensersatzansprüche gegen ehemalige Mieter geltend
zu machen. Es gibt jedoch eine Ausnahme, wenn der Anspruch
vor Ablauf der Frist aufgezeichnet wurde. In einem Fall wurde
ein Vermieter von seiner ehemaligen Mieterin verklagt, weil er



die Kaution von 780 Euro nicht zurückgezahlt hatte.

Die Mieterin behauptete, dass die Ansprüche bereits verjährt
waren, während der Vermieter argumentierte, dass er die
Schadensansprüche decken musste. Nach einer gerichtlichen
Auseinandersetzung gewann zunächst die Mieterin, aber der
Vermieter legte erfolgreich Berufung ein. Das BGH entschied
zugunsten des Vermieters und wies den Fall zur erneuten
Prüfung zurück.

Vermeiden von Rechtsstreitigkeiten

Es ist für Mieter und Vermieter wichtig zu verstehen, dass
Gerichtsurteile wie der des BGH direkte Auswirkungen auf
Mietverträge haben können. Bei Streitigkeiten über
Schadensansprüche sollten Vermieter rechtlichen Rat einholen,
um sicherzustellen, dass sie die erforderlichen Verfahren
einhalten.

Eine wichtige Erkenntnis aus diesem Urteil ist, dass Vermieter
selbst dann Reparaturkosten von der Kaution abziehen können,
wenn die Ansprüche vor Ablauf der Verjährungsfrist
aufgezeichnet wurden, und as lange sie identisch sind. Dies
schafft Klarheit über die Möglichkeiten und Pflichten von
Vermietern und Mietern im Umgang mit
Schadensabrechnungen.
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